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BESCHLUSSVORLAGE 

  Vorlage-Nr.: B 07/0362 

10 - Hauptamt Datum: 10.09.2007 
Bearb. : Frau Siegried Becker Tel.: 303 öffentlich 

Az. :   
 
Beratungsfolge Sitzungstermin

 
Stadtvertretung 25.09.2007

 
 
Wahl eines / einer zweiten stellvertretenden Stadtpräsidenten/Stadtpräsidentin 
 
Beschlussvorschlag 
 
Wahl des/der zweiten stellvertretenden Stadtpräsidenten / Stadtpräsidentin: 
Vorschlag der CDU-Fraktion: 
 
Frau / Herr _______________ 
 
 
Die Stadtpräsidentin stellt fest, dass damit  
 
Frau / Herr _______________ als zweite /r Stellvertreter/in gewählt worden ist. 
 
 
 
 
Sachverhalt 
 
In der konstituierenden Sitzung der Stadtvertretung am 15.04.2003 hatte die CDU-Fraktion 
das Vorschlagsrecht für die Bürgervorsteherin, die SPD-Fraktion das Vorschlagsrecht für 
den/die erste Stellvertreter/in der Bürgervorsteherin und die CDU-Fraktion das Vorschlags-
recht für die zweite Stellvertreterin der Bürgervorsteherin. Gewählt wurde als Bürgervorste-
herin Frau Charlotte Paschen, als erster Stellvertreter der Bürgervorsteherin Herr Wolfgang 
Kelm und als zweite Stellvertreterin der Bürgervorsteherin Frau Hella Schmitt. 
 
Frau Hella Schmitt hat mit Wirkung zum 16.07.2007 alle Ämter niedergelegt. Die Wahl eines 
/ einer zweiten stellvertretenden Stadtpräsidentin / Stadtpräsident ist damit erforderlich. 
 
Die Wahl richtet sich nach § 33 Abs. 2 GO. Werden während der Wahlzeit eine oder mehrere 
Wahlstellen frei, so gelten für die Wahl der Nachfolgerin oder des Nachfolgers die Sätze 1 
bis 3 entsprechend; dabei werden jeder Fraktion so viele Höchstzahlen gestrichen, wie am 
Tage des Freiwerdens Wahlstellen durch eine Fraktion besetzt sind. Danach hat die CDU-
Fraktion das Vorschlagsrecht. 
 
 
 
 
 


